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Betreff:  
Radfahrverbot in der Fußgängerzone Schlebusch 
- Bürgerantrag vom 21.11.14 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 22.12.14 
 
 
Hinweis des Fachbereiches Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: 
Anliegend wird außerdem der im Bürgerantrag erwähnte Zeitungsartikel nachge-
reicht. 
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01 
- über Frau Beigeordnete Deppe     gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn   gez. Buchhorn 
 
 
 
Radfahrverbot in der Fußgängerzone Schlebusch  

- Bürgerantrag vom 21.11.2014 
 

 
Durch Beschlüsse der politischen Gremien wurde das Radfahren in der Fußgänger-
zone Schlebusch seit ihrer Eröffnung Mitte der 90er Jahre freigegeben und entspre-
chend ausgeschildert. Um auf die Vernunft, Einsicht und auf das verantwortungsvolle 
Verhalten als Verkehrsteilnehmer zu appellieren, wurden zusätzlich zu der StVO-
Beschilderung die plakativen Hinweisschilder „Partner nehmen Rücksicht“ aufge-
stellt, die vor allem auf den respektvollen Umgang zwischen Fußgänger und Radfah-
rer abzielen.  
 
Dass dieses Konzept aufgeht, wird auch durch die Aussage der Polizei Leverkusen 
bestätigt: Im Zeitraum von 2010 bis heute wurde durch die Polizei lediglich 1 Unfall 
zwischen Fußgängern und Radfahrern aufgenommen. Ein Radfahrverbot lässt sich 
aufgrund dieser Zahlen nicht begründen. 
 
Grundsätzlich lässt sich nicht nur aufgrund von neuen Technologien (Pedelecs, E-
Bikes etc.) ein erhöhtes Radverkehrsaufkommen verzeichnen, welches von Seiten 
der Verwaltung als ein Bestandteil der Nahmobilität ausdrücklich begrüßt und unter-
stützt wird. Auch für den Besuch und den Einkauf in der FGZ Schlebusch wird das 
Rad, vor allem vermehrt von der älteren Bevölkerung, als Fortbewegungsmittel ge-
nutzt. Ein Radfahrverbot würde dieses erfreuliche Verkehrsverhalten empfindlich be-
einträchtigen und einen Umstieg auf das Auto provozieren, was unbedingt vermieden 
werden sollte.  
 
Unabhängig von den oben aufgeführten Argumenten muss von Seiten der Verwal-
tung noch auf folgende Punkte hingewiesen werden: 
 
• Bei einem Radverbot in der FGZ könnte von Seiten der Polizei eine Kontrolle und 

Ahndung von Fehlverhalten nur im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch-
geführt werden; dies würde aufgrund der Vielzahl anderer Aufgaben darüber hin-
aus kein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit darstellen.  

 
• Durch ein Radfahrerbot müsste die vorhandene Radwegebeschilderung mit den 

entsprechenden Kosten geändert werden. 
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Aus oben genannten Gründen wird von Seiten der Verwaltung der Bürgerantrag ab-
gelehnt. 
 
 
gez. Syring 
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